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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische 
Gefährliche Inhaltsstoffe 

GHS-Einstufung 

Anteil
Einstufung CAS-Nr. 

REACH-Nr. 
Index-Nr. 

EG-Nr. Bezeichnung 

5 - 10 %Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride 270-325-2 
C - Ätzend, Xn - Gesundheitsschädlich, N - Umweltgefährlich  R22-34-50 68424-85-1 
Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B; H226 H302 H314

Wortlaut der R- und H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Allgemeine Hinweise 

Für Frischluft sorgen. 
Nach Einatmen 

BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort 
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. 

Nach Hautkontakt 

Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei geöffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 
Minuten spülen. Anschließend Augenarzt konsultieren. 

Nach Augenkontakt 

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 

Nach Verschlucken 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Aktivkohle geben, um die Resorption im Magen-Darmtrakt zu reduzieren.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel 

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Geeignete Löschmittel 

Wasservollstrahl. 
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht.  
Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO2). 

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug.
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt 
Zusätzliche Hinweise 
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sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und 
Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.  
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt. 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das 
aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Hinweise zum sicheren Umgang 

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Behälter dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern. 
Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nicht zusammen lagern mit: Nahrungs- und Futtermitteln.
Zusammenlagerungshinweise

10-13Lagerklasse nach TRGS 510: 
7.3. Spezifische Endanwendungen 

Moos- und Algenentferner 
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter
8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. 
Nach Arbeitsende Hände und Gesicht waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. 

Schutz- und Hygienemaßnahmen 

Atemschutz ist erforderlich bei: Sprühnebel.
Atemschutz 

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und 
-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. 

Handschutz 

Dicht schließende Schutzbrille. 
Augenschutz 

Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen.
Körperschutz 
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farblos
flüssig Aggregatzustand: 

Farbe: 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

produktspezifischGeruch: 
Prüfnorm 

pH-Wert (bei 20 °C): 7

Zustandsänderungen 
Nicht bestimmt.Schmelztemperatur: 

100 °CSiedepunkt: 
Nicht bestimmt.Sublimationstemperatur: 
Nicht bestimmt.Erweichungspunkt: 
Nicht bestimmt.Flammpunkt: 

Entzündlichkeit 
Nicht bestimmt.Feststoff: 
Nicht bestimmt.Gas: 

Nicht explosionsgefährlich. 
Explosionsgefahren 

Nicht bestimmt.Untere Explosionsgrenze: 
Nicht bestimmt.Obere Explosionsgrenze: 
Nicht bestimmt.Zündtemperatur: 

Selbstentzündungstemperatur 
Nicht bestimmt.Feststoff: 
Nicht bestimmt.Gas: 

Nicht brandfördernd. 
Brandfördernde Eigenschaften 

Dampfdruck: 
  (bei 20 °C) 

23 hPa

Dampfdruck: 
  (bei 50 °C) 

123 hPa

Dichte (bei 20 °C): 1,00 g/cm³
Schüttdichte: Nicht bestimmt.
Wasserlöslichkeit: Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.Verteilungskoeffizient: 
Nicht bestimmt.Dyn. Viskosität: 

Kin. Viskosität: Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.Auslaufzeit: 
Nicht bestimmt.Dampfdichte: 

Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht bestimmt.
Wasser: >90 %Lösemittelgehalt: 

9.2. Sonstige Angaben 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
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10.1. Reaktivität 
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine bekannt.

10.2. Chemische Stabilität 
Unter normalen Bedingungen (Raumtemperatur) stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine bekannt.

Vor Frost schützen.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine bekannt.
10.5. Unverträgliche Materialien

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine bekannt.
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Toxikologische Prüfungen 
Akute Toxizität 

Bezeichnung CAS-Nr. 
SpeziesDosisMethodeExpositionswege Quelle 

68424-85-1 Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride

Ratte.LD50 2470 mg/kg GESTIS oral 

Es gibt keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch selbst.
Spezifische Wirkungen im Tierversuch 

Reizt die Augen. Nach Hautkontakt: reizend.
Reiz- und Ätzwirkung 

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
Sensibilisierende Wirkungen

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) 
vorgenommen. 

Sonstige Angaben zu Prüfungen 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Sehr giftig für Wasserorganismen. 
12.1. Toxizität 

CAS-Nr. Bezeichnung 
hAquatische Toxizität Methode Dosis Quelle Spezies

Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride68424-85-1 
Akute Fischtoxizität 96 GESTISLC50 1,25 mg/l
Akute Algentoxizität 96 GESTISErC50 2,9 mg/l
Akute Crustaceatoxizität 48 GESTISEC50 0,04 mg/l

Das Produkt ist biologisch abbaubar.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Aufgrund der vorliegenden Daten zu Eliminierbarkeit/Abbau und Bioakkumulationspotential ist eine 
längerfristige Schädigung der Umwelt unwahrscheinlich. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial
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Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.
12.4. Mobilität im Boden 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Gemisch enthält keine vPvB-Stoffe bzw. fällt nicht unter ANhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006.
Das Gemisch enthält keine PBT-Stoffe bzw. fällt nicht unter Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006. 

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.
12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Die Einstufung wurde nach dem 
Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen. 

Weitere Hinweise 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Empfehlung 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen 
Vorschriften. 

Abfallschlüssel Produkt 
200129 SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE 

ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH GETRENNT GESAMMELTER 
FRAKTIONEN; Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01); Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe 
enthalten 
Als gefährlicher Abfall eingestuft. 

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung 
VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 
SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 
Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Kunststoff 

150102 

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. 
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. 

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Sonstige einschlägige Angaben

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

EU-Vorschriften 
9 % (90 g/l)Angaben zur VOC-Richtlinie: 

Nationale Vorschriften 
5.2.5. I: Organische Stoffe bei m >= 0.10 kg/h: Konz. 20 mg/m³ Technische Anleitung Luft I: 
9,00 %Anteil: 
2 - wassergefährdendWassergefährdungsklasse: 
Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3 Status: 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Abkürzungen und Akronyme
vPvB = very persistent, very bioaccumulative
PBT = persistent, bioaccumulative, toxic 

Voller Wortlaut der R-Sätze in Abschnitt 2 und 3
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
Verursacht Verätzungen. 
Reizt die Augen und die Haut. 
Sehr giftig für Wasserorganismen. 

Voller Wortlaut der H-Sätze in Abschnitt 2 und 3
Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung 
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung 
zu beachten. 

Weitere Angaben 

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 
entnommen.) 
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